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Neue Buswartehalle in Geisingen 

Mit etwas Verspätung haben jetzt auch die Geisinger 
Nutzer der Buslinie in Richtung Zwiefalten eine neue 
Buswartehalle erhalten. Die seitherige Holzwartehalle al-
ter Bauart war nicht nur schadhaft, aufgrund der Anhe-
bung des Gehwegs durch den inzwischen für einen bar-
rierefreien Einstieg vorgeschriebenen Busbord lag deren 
Boden auch deutlich tiefer als der Gehweg.  

 

Bauarbeiten für den Bürgersaal „Rose“ gehen voran 

Im Inneren des früheren „Rosensaals“ in Pfronstetten 
sind die Handwerker fleißig am Werkeln, aktuell laufen 
die Sanitär-, Heizungs- und Elektroarbeiten. In Kürze 
kann der Boden isoliert und der Estrich eingebaut wer-
den. Zuletzt hat sich aber auch außen etwas getan: Die 
für einen barrierefreien Zugang notwendige Rampe 
wurde ebenso betoniert wie der zweite Zugang zur frühe-
ren Bar unter der Bühne.  

 

Dies ermöglicht es, diesen Raum dann bei Veranstaltun-
gen entweder wieder als Bar oder auch als Künstlergar-
derobe zu nutzen. 
 

WIR GRATULIEREN 
 

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 

06. April Herrn Georg Schneider aus Aichstetten 
zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen dem Jubilar weiterhin eine gute Gesund-
heit und Gottes Segen.  
 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN 

Sterbefälle 
 

Am 14.03.2024 Frau Andrea Schrode aus Geisingen 

Geburten 
 

Miriam Lieb, geb. 13.03.2024, Tochter des Michael Lieb 
und der Lea Lieb, geb. Herter, wohnhaft in Tigerfeld 
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Fragen der Bürgerinitiativen gegen die Windenergie 
an die Gemeinde 

Im unlängst in der Gemeinde verteilten Flugblatt der Bür-
gerinitiativen BI Aichelau, Gegenwind Geisingen und 
Gegenwind Pfronstetten wurden einige Fragen an die 
Gemeinde gerichtet, die wir auf diesem Wege gerne be-
antworten. 

Frage 1: Warum will die Gemeinde keine Informati-
onsveranstaltung abhalten, obwohl die letzte Veran-
staltung 2017 war? 
Es dürfte kaum eine Gemeinde in der Region geben, in 
der so intensiv und so ausführlich über das Thema Wind-
energie informiert wurde, wie die Gemeinde Pfronstet-
ten. Beratungen im Gemeinderat wurden bis auf eine 
vorab kommunizierte Ausnahme (es ging um die 
Pachtangebote der einzelnen Anbieter – diese Daten 
sind geschützt) alle Beschlüsse in öffentlicher Sitzung 
beraten und gefasst. Nachdem in einer weiteren Infor-
mationsveranstaltung nichts wesentlich Neues zu sagen 
gewesen wäre, wurde hierauf verzichtet. Im Übrigen bie-
ten sowohl der Projektentwickler wynkraft/e-wyn wie 
auch die Bürgerinitiativen noch Informationsveranstal-
tungen an. 

Frage 2: Warum informiert die Verwaltung ihre Bür-
ger nicht umfassend und neutral, obwohl ihre Immo-
bilien 20%-30% an Wert verlieren werden? 
Möglicherweise deshalb, weil das gar nicht so ist? Beim 
befürchteten Wertverlust handelt es sich um eine Be-
hauptung der Bürgerinitiativen, für die keinerlei Belege 
aufgezeigt werden. Ein Blick in die Region zeigt, dass ein 
solcher Effekt zumindest bei den schon vorhandenen 
Anlagen nicht zu erkennen ist.  
Beispiel Melchingen: Dort sind die Anlagen zwar nur halb 
so hoch wie die aktuell geplanten, sie liegen aber auch 
nur knapp 470 m von der Wohnbebauung entfernt. Auch 
25 Jahre nach Bau der Anlagen erfreuen sich die Immo-
bilien dort großer Beliebtheit, von einem Preisverfall ist 
nichts bekannt.  
Beispiel Veringenstadt: Dort steht seit gut einem Jahr 
eine Anlage der neueren Generation, weder in Veringen-
stadt selbst noch in Inneringen, von wo aus die Anlagen 
gut sichtbar sind, sind solche Effekte bekannt. 

Frage 3: Wieso wird verschwiegen, dass Erosion an 
Rotorblättern tonnenweise Mikroplastik und PFAS 
Wiesen, Äcker, Wälder, Gärten und Trinkwasser ver-
suchen? 
Was verbirgt sich hinter dem Kürzel PFAS? PFAS sind 
eine Gruppe von Industriechemikalien, die eine sehr 
große Anzahl von Substanzen umfasst. Aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften werden sie seit langer Zeit in 
vielen Industriebereichen und auch im Haushalt weit ver-
breitet eingesetzt. Sie kommen in einer Reihe von Kon-
sumgütern zur Anwendung, wie beispielsweise in Far-
ben, Leder- und Textilbeschichtungen, (Outdoor-)Klei-
dung, Schuhen, Teppichen, Verpackungen, Skiwachs, 
Boden- und Autopflegemitteln, sowie zur Produktion von 
Papieren mit schmutz-, fett- und wasserabweisenden Ei-
genschaften und als Bestandteile von Imprägnier- und 
Schmiermitteln. Angesichts dieses breiten Anwendungs-
bereichs dürfte der Anteil von Windenergieanlagen am 
Gesamteintrag untergeordnet sein, weshalb diese Prob-
lematik nicht gesondert dargestellt wurde.  
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Was den Abrieb von Mikroplastik von Rotorblättern an-
geht, hat das Fraunhofer Institut für Windenergie und 
Energiesystemtechnik (IWES) errechnet, dass für alle 
31.000 aktuell vorhandenen Windenergieanlagen in 
Deutschland aktuell von einem Abrieb von rund 
1.400 Tonnen pro Jahr auszugehen ist. Im Vergleich 
dazu werden vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Si-
cherheits- und Energietechnik jährliche Mikroplastik-Ab-
riebwerte von Autoreifen mit 102.090 Tonnen errechnet. 
Der Abrieb von Schuhsohlen liegt demnach mit 
9.047 Tonnen mehr als sechsmal höher als der von 
Windenergieanlagen. Nachdem in zahlreichen anderen 
Bereichen ebenfalls Mikroplastik freigesetzt wird, ist der 
von Windenergieanlagen ausgehende Anteil der Ge-
samtemission verhältnismäßig gering. Die Universität 
Wien hat außerdem festgestellt, dass Mikroplastik auf-
grund der natürlichen Filterwirkung der Bodenschichten 
nicht im Grundwasser landet. 

Frage 4: Weshalb hält die Gemeinde es nicht für nö-
tig, über den möglichen Bau von 100 Windenergie-
anlagen in der Gemeinde und angrenzenden Flächen 
zu informieren? 
In der Gemeinde selbst werden nach aktueller Be-
schlusslage maximal 22 Anlagen errichtet – sechs sind 
im Bereich Aichelau geplant, 16 im Bereich Staatswald. 
Falls der Bürgerentscheid im Sinne der Fragestellung 
positiv entschieden wird, wandern geschätzt vier Anla-
gen vom Staatswald auf Gemeindeflächen – an der Ge-
samtzahl von 16 Anlagen in diesem Bereich ändert sich 
nichts. Welche Anzahl von Anlagen auf „angrenzenden“ 
Flächen realisiert wird, hängt davon ab, wie man „an-
grenzend“ definiert. In der Vergangenheit haben Wind-
kraftgegner gerne die bayerische 10-H-Regel (Abstand 
zwischen Windrad und Wohnsiedlung = zehnfache Höhe 
der Anlage) als Kriterium für die Verträglichkeit ange-
führt. Ausgehend hiervon könnte man in deren Sicht-
weise unterstellen, dass bei einer angenommenen Na-
benhöhe von 200 m und einem Rotorradius von 100 m 
(= 300 m Gesamthöhe) Anlagen die weiter als 3.000 m 
entfernt sind, keine nennenswerten Auswirkungen mehr 
entfalten. In einem 3-km-Radius um die Gemeinde wer-
den, dies kann gesichert gesagt werden, definitiv keine 
100 Windräder entstehen. Realistisch betrachtet dürften 
in diesem Bereich zu den geplanten 22 Anlagen im Ge-
meindegebiet maximal 20 weitere dazukommen.  

Frage 5: Warum fordern die umliegenden Gemein-
den beim Regionalverband eine Flächenreduzie-
rung, und die Gemeinde Pfronstetten nicht? 
Der Gemeinde war es wichtig, sich bei der Ausweisung 
von Vorranggebieten durch den Regionalverband eine 
möglichst weitgehende Steuerungsmöglichkeit zu si-
chern. Deshalb wurden neben den ohnehin gesetzten 
(da sich bereits im Verfahren befindlichen) Flächen des 
Staatswaldes und der Holzgerechtigkeit Aichelau in nen-
nenswertem Umfang weitere Flächen gemeldet, die im 
(Mit-) Eigentum der Gemeinde stehen. Diesen Vorschlag 
hat der Regionalverband dankend aufgegriffen und auch 
nur diese Flächen ausgewiesen. Mit dem Effekt, dass 
ohne Zustimmung der Gemeinde auf diesen zusätzli-
chen Flächen keine Anlagen errichtet werden können. 
Andere Gemeinden haben keine oder nur sehr wenige 
Flächen gemeldet – mit der Folge, dass der Regionalver-

band nach eigenem Ermessen weitere geeignete Flä-
chen in die Planung miteinbezogen hat, um das Flächen-
ziel insgesamt zu erreichen und alle Kommunen einiger-
maßen gleichmäßig zu berücksichtigen. Einige dieser 
Gemeinden wehren sich jetzt gegen diese zusätzlichen 
Flächen, weil sie auf diesen (meist privaten) Flächen 
keine Steuerungsmöglichkeit haben. Die Gemeinde 
Pfronstetten muss schlicht keine Flächenreduzierung 
fordern, weil sie ohnehin selbst entscheidet, was auf die-
sen Flächen geschieht. 

Frage 6: Warum wird im Gemeinderat diskutiert, 
dass 16 Windräder zu viel seien, aber es wird nichts 
dagegen unternommen? 
Auf den rund 460 Hektar Staatswald, die das Land Ba-
den-Württemberg zur Projektentwicklung für Windener-
gieanlagen vergeben hat, wären rechnerisch auch über 
20 Windenergieanlagen denkbar. Nach ersten Verhand-
lungen der Gemeinde mit dem Projektentwickler wyn-
kraft/e-wyn hat sich dieser im Interesse einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit der Gemeinde bereiterklärt die 
Maximalzahl auf 16 zu beschränken. Tatsächlich haben 
einzelne Mitglieder des Gemeinderats vorgetragen, dass 
ihnen dies zu viel ist. Eine echte Möglichkeit, die Zahl der 
Anlagen noch weiter zu reduzieren, hat der Gemeinderat 
aber tatsächlich nicht. Würde die Gemeinde in eine total 
ablehnende Haltung übergehen, wäre der Projektent-
wickler auch an seine freiwillige Beschränkung auf 
16 Anlagen nicht mehr gebunden. Dass dann tatsächlich 
weniger als 16 Anlagen entstehen, wäre eher fraglich. 

Frage 7: Wieso ignoriert die Verwaltung, dass Anla-
gen auf Gemeindegrund näher an die Ortschaften 
heranrücken? 
Sollte der Bürgerentscheid im Sinne der Fragestellung 
positiv entschieden werden, würden mit dem Projektent-
wickler die in Frage kommenden Standorte auf Gemein-
degrund festgelegt werden. Der Gemeinderat kann dann 
selbstverständlich Standorte ablehnen, die näher an der 
Ortslage liegen als der nächste Staatswaldstandort. In-
sofern wird diese Frage nicht ignoriert, sondern sie hat 
sich bisher gar nicht gestellt und wird dann auch nicht 
von der Verwaltung, sondern vom Gemeinderat ent-
schieden. 

Frage 8: Reichen die Einnahmen ohne Anlagen auf 
Gemeindegrund nicht aus? 
Die Frage wäre aus Sicht der Gemeinde eher: Weshalb 
soll die Gemeinde sich mit weniger Einnahmen zufrie-
dengeben, wenn sie - bei gleicher Situation was Ab-
stände und Landschaftsbild angeht - auch deutlich hö-
here Einnahmen erzielen kann? Letztendlich repräsen-
tiert die Gemeinde die Gesamtheit der Bürgerinnen und 
Bürger, und mit mehr Einnahmen kann auch mehr für die 
Bürgerinnen und Bürger getan werden.  

Frage 9: Hat die Gemeinde wirklich ein Insolvenzri-
siko in Höhe von 2,4 Millionen Euro? 
Dieses Risiko hat die Gemeinde nicht, und die Bürgerini-
tiativen wissen das auch. In jedem Pachtvertrag ist gere-
gelt, dass der Anlagenbetreiber auch den Rückbau über-
nimmt. Abgesichert ist dies durch eine Bankbürgschaft, 
deren Höhe von der Genehmigungsbehörde in ausrei-
chender Höhe festgelegt wird. Nachdem massenbezo-
gen der Großteil dieser Anlagen (Stahl, Beton etc.) wie-
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derverwertet werden kann, sind die tatsächlichen Entsor-
gungskosten kein wirkliches Problem. Und wenn hier ar-
gumentiert wird, dass eine Bankbürgschaft unsicher sein 
könnte: Wenn das deutsche Bankensystem – das hinter 
entsprechenden Bürgschaften steht – nicht mehr zah-
lungsfähig sein sollte, dann sind rückzubauende Wind-
energieanlage noch das allerkleinste Problem, das unser 
Land hat! 

Frage 10: Droht wirklich ein Wertverlust der Immobi-
lien in der Gemeinde in Höhe von 45 Millionen Euro? 
Auf Frage 2 wird verwiesen.  

Frage 11: Warum gibt es keine Visualisierungen? 
Der Unterschied zwischen 16 Anlagen im Staatswald 
und beispielsweise zwölf Anlagen im Staatswald und vier 
Anlagen auf Gemeindegrund macht visuell keinen Unter-
schied – welchen Erkenntnisgewinn sollten also solche 
Visualisierungen erbringen?  

Frage 12: Ist den Verantwortlichen die Gesundheit 
der Bürger und die Zerstörung der Natur egal? 
Nein, ganz im Gegenteil! Der Klimawandel wird auch bei 
uns mehr und mehr sichtbar – und auch kaum mehr in 
Frage gestellt. Inzwischen wird nur noch darüber gestrit-
ten, ob dieser Klimawandel nun menschengemacht ist o-
der nicht. Die Mehrheit der Wissenschaftler wie auch die 
Mehrheit der Menschen im Land geht davon aus, dass 
hier durch den Ausbau der erneuerbaren Energien ge-
gengesteuert werden kann und dass dieser Natur und 
Gesundheit letztlich schützt. 

Frage 13: Ist es richtig, dass der Bürgermeister Be-
denken bezüglich der Auswirkungen von Windener-
gieanlagen mit den Auswirkungen von Alkohol und 
Nikotin vergleicht? 
Dieser Punkt wurde in der Anhörung der Bürgerinitiati-
ven im Gemeinderat angesprochen. Die Frage war, wa-
rum der Staat trotz der Befürchtungen der Windkraftgeg-
ner, dass von Windenergieanlagen schädliche Auswir-
kungen ausgehen könnten, solche Anlagen zulässt. 
Dem wurde entgegnet, dass der Staat sogar Handlun-
gen zulässt, von denen erwiesen ist, dass sie schädliche 
Auswirkungen haben – beispielsweise das Rauchen und 
der Alkoholkonsum. Und zumindest das Problem des 
Passivrauchens widerspricht dem, dass jeder selbst ent-
scheiden kann, ob er sich diesen Auswirkungen aussetzt 
oder nicht. Zu ergänzen wäre, dass von den oftmals als 
bessere Form der Energieerzeugung propagierten Kern-
kraft ebenfalls erwiesenermaßen Gesundheitsgefahren 
ausgehen, beispielsweise ein deutlich höheres Krebsri-
siko im Umfeld solcher Anlagen. 

Frage 14: Ist unsere Gesundheit weniger wert als die 
der Franzosen? 
Berichtet wird, dass Frankreich sämtliche bestehenden 
Genehmigungen für Windenergieanlagen aufgrund un-
zulässiger Lärmbelastung annulliert habe. Dies ist nur 
zum Teil richtig. Zutreffend ist, dass bevor neue Anlagen 
genehmigt werden können, neue Protokolle zur Einstu-
fung der akustischen Belästigung definiert werden müs-
sen. Solche „Protokolle“ gibt es bei uns in Gestalt des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA Lärm be-
reits. Frankreich setzt bisher sehr stark auf Atomkraft, 
beim in Bau befindlichen neuen Reaktor Flamanville 3 

sind die Kosten von den ursprünglich geplanten 3,4 Mil-
liarden inzwischen auf 12,7 Milliarden Euro gestiegen. 
Der französische Rechnungshof schätzt die Gesamtkos-
ten des Projekts mittlerweile sogar auf mehr als 19 Milli-
arden Euro. Dies ist mit ein Grund dafür, dass Frankreich 
die Energieerzeugung aus Wind bis 2035 mehr als ver-
doppeln möchte. Ob die Atomkraft der Gesundheit der 
Menschen zuträglicher ist als die Windenergie darf je-
denfalls mit Blick auf die Faktenlage – siehe Frage 12 - 
bezweifelt werden.  

Fortsetzung Sitzungsbericht vom 20.03.2024 

Zustimmung zum Teilregionalplan Solarenergie 
Der Regionalverband Neckar-Alb hat den gesetzlichen 
Auftrag, Vorranggebiete für Solarenergienutzung im Um-
fang von mindestens 0,2 % der Fläche der Region 
Neckar-Alb auszuweisen. Die Verbandsversammlung 
des Regionalverbands hat am 05.12.2023 den Teilregio-
nalplan Solarenergie (Entwurf 2023) und den dazugehö-
rigen Umweltbericht für die Beteiligung nach dem Raum-
ordnungs- und Landesplanungsgesetz beschlossen. Im 
Rahmen des Verfahrens wurde auch die Gemeinde 
Pfronstetten um Stellungnahme gebeten. Auf der Inter-
netseite des Regionalverbands sind die entsprechenden 
Unterlagen öffentlich einsehbar, hierauf hat die Ge-
meinde im Mitteilungsblatt vom 18.01.2024 hingewiesen. 
Bezüglich des Ausbaus der Erzeugung von Solarenergie 
durch PV-Freiflächenanlagen hat der Gemeinderat bis-
her zwei relevante Beschlüsse gefasst: Am 23.02.2022 
wurde beschlossen, dass die Bereitstellung gemeindeei-
gener Flächen für solche Anlagen bis zu einer Fläche 
von 10 Hektar je Ortsteil in Betracht kommt und am 
29.03.2023 wurde für private Flächen eine Obergrenze 
von 5% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen je Orts-
teil beschlossen. 
Im Unterschied zu Windenergieanlagen sind PV-Freiflä-
chenanlagen bauplanungsrechtlich nicht privilegiert. Für 
die Genehmigung solcher Anlagen im Außenbereich ist 
deshalb in jedem Einzelfall ein entsprechender Bebau-
ungsplan erforderlich, so dass die Gemeinde bzw. der 
Gemeinderat hier eine umfassende Steuerungsmöglich-
keit hat. Der Teilregionalplans Solarenergie entfaltet 
auch keine bauplanungsrechtliche Ausschlusswirkung. 
Der Gemeinderat kann somit grundsätzlich auch außer-
halb der vorgesehenen Vorranggebieten über entspre-
chende Bebauungsplanverfahren Projekte ermöglichen. 
Bisher wurde mit dem Bebauungsplan „Solarpark Enets-
feld“ in Aichstetten ein 6,6 ha großer Bereich für PV-Frei-
flächenanlagen freigegeben. Mit den Bebauungsplan-
verfahren „Solarpark Sießen“ (21,57 ha) und „Solarpark 
Strählensäcker und Rothbuchenäcker“ (13,21 ha) in Ai-
chelau befinden sich zwei weitere Projekte in der Entste-
hung. Diese Bereiche wurden im vorliegenden Entwurf 
des Teilregionalplan Solarenergie auch entsprechend 
berücksichtigt: 
Mit diesen gut 41 ha im Gemeindegebiet wird das (aller-
dings regionsweit einzuhaltende) Flächenziel von 0,2% 
bereits deutlich überschritten, dies würde bezogen auf 
das Gemeindegebiet lediglich eine Gesamtfläche von 
rund 11 ha erfordern. Vor diesem Hintergrund war die 
Gemeindeverwaltung der Ansicht, dass der vorliegende 
Entwurf insgesamt akzeptabel ist. Dieser Ansicht 
schloss sich der Gemeinderat an. 
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Bedarfsplanung für den Kindergarten vorgestellt 
Miriam Fischer von der Gemeindeverwaltung stellte dem 
Gemeinderat die Bedarfsplanung für das Kindergarten-
jahr 2024/2025 vor. Aktuell gibt es im Kindergarten „Ma-
ria Königin“ vier Gruppen: Eine Regelgruppe für 3-jäh-
rige bis Schuleintritt (25-28 Kinder), eine altersgemischte 
Gruppe mit Regelöffnungszeit für über 2jährige (25 Kin-
der), eine Ganztagsgruppe für 3-Jährige bis Schuleintritt 
(20 Kinder) und eine Krippengruppe für Kinder von 1 bis 
3 Jahre (10 Kinder). Außerdem werden vier Kinder aus 
der Gemeinde von Tagespflegepersonen betreut, die 
nicht in der Gemeinde wohnhaft sind. 
Die Geburtenstatistik zeigt auf, dass die Kinderzahlen 
nach dem Tiefpunkt im vergangenen Jahr leicht auf 11 
gestiegen sind. Der Zahnjahresschnitt sinkt dennoch von 
15,2 Kindern auf 14,7 Kinder, von denen sich durch-
schnittlich 13,7 Kinder in der Gemeinde Pfronstetten 
dauerhaft aufhielten. 
Im Kindergartenjahr 2022/2023 hatte der Betreuungsbe-
darf erstmals seit Jahren die vorhandenen Plätze über-
stiegen, und das obwohl die neue Krippe erst im voran-
gegangenen Kindergartenjahr in Betrieb gegangen war. 
Die katholische Kirche als Träger hatte sich daher vor 
Beginn des Kindergartenjahres Gedanken über Aufnah-
mekriterien bzw. Kriterien zur Platzvergabe gemacht und 
diese schriftlich festgehalten. So sollte eine möglichst 
gerechte Vergabe der begrenzten Betreuungsplätze in 
der Krippe gewährleistet werden. Die entwickelten Krite-
rien haben sich bewährt. Kinder, welchen in diesem Jahr 
kein Platz in der Einrichtung Maria Königin angeboten 
werden konnte, mussten an den Tagesmütterverein 
Reutlingen verwiesen werden. 
Ein weiterer Ausbau der Betreuungsinfrastruktur wurde 
seitens der Gemeindeverwaltung geprüft. Insbesondere 
aufgrund fehlender finanzieller Mittel kann dies aller-
dings aktuell nicht angegeben werden. Hinzu kommt, 
dass der Bedarf absehbar zurückgehen wird. 
Im laufenden Kindergartenjahr übertraf speziell im Krip-
penbereich der Betreuungsbedarf die vorhandenen 
Plätze zunächst geringfügig, weswegen eine Warteliste 
mit drei Kindern eingerichtet werden musste. Die im Vor-
jahr erstellten Kriterien zur Platzvergabe boten hier einen 
guten Anhaltspunkt, möglichst gerechte Vergaben zu tä-
tigen. Im Laufe des Kindergartenjahres konnten alle Kin-
der aufgenommen werden. 
Für das neue Kindergartenjahr 2024/2025 gingen erneut 
mehr Anmeldungen ein, als Plätze vorhanden sind. Ins-
besondere sind die Gruppen im Kindergartenbereich 
sehr gefragt. Bei einigen Kindern der Krippe wurde des-
halb der Übergang in den Kindergarten verzögert, 
wodurch fast alle Kinder im Kindergarten aufgenommen 
werden können. Dennoch gibt es eine Warteliste mit ak-
tuell drei Kindern. Die Eltern wurden hierüber informiert 
und über ein ggf. möglich werdendes Nachrücken aufge-
klärt. Die Reihenfolge der Platzvergabe erfolgt nach den 
oben genannten Kriterien. 
In der Diskussion wurde angeregt, unverzüglich in die 
Planung zusätzlicher Kindergarten- oder Krippenplätze 
einzusteigen. Bürgermeister Reinhold Teufel lehnte dies 
unter Hinweis auf die finanzielle Lage der Gemeinde ab. 
Zudem lassen die gesunkenen Kinderzahlen vermuten, 
dass sich die Lage ab 2027 entspannen wird. Als grund-
sätzlich denkbar stufte der Bürgermeister dagegen die 
Idee eines Waldkindergartens ein. In Zwiefalten wird die 

Kirche eine entsprechende Gruppe einrichten, sollte 
diese nicht ausreichen um auch einen entsprechenden 
Bedarf in Pfronstetten zu decken, könnte darüber nach-
gedacht werden. 

Haushaltsplan 2024 beschlossen 
Kämmerer Tim Scheible stellte den Haushaltsplan 2024 
vor. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Vorjahr 
hatte die Gemeindeverwaltung die grundsätzliche finan-
zielle Situation der Gemeinde ausführlich erläutert, näm-
lich, dass der Gewerbesteuer-Geldsegen aus dem Jahr 
2018 seinerzeit sehr bewusst für Projekte eingeplant 
wurde, die kurz vor der (zumindest teilweise kreditfinan-
zierten) Umsetzung standen oder fest eingeplant waren. 
Es bestand Einigkeit, dass diese Mehreinnahmen in die 
Infrastruktur investiert werden und eben nicht im Haus-
halt versickern sollen. 
Bei der Abwicklung dieser Projekte – zu nennen sind hier 
der Neubau Bauhof, der Neubau Dorfgemeinschafts-
haus Aichelau und der Umbau Rosen-Saal – wurde die 
Gemeinde in mehrerlei Hinsicht kalt erwischt: Zunächst 
flatterte eine Gewerbesteuerrückzahlung in Millionen-
höhe ins Haus, dann explodierten aufgrund der Corona-
bedingten Lieferkettenprobleme die Baupreise und 
schließlich fiel auch noch eine eingeplante größere Ge-
werbesteuerzahlung aus. In Summe führte dies dazu, 
dass sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eine 
Finanzierungslücke von über drei Millionen Euro auftat. 
Allerdings stehen hinter dieser Lücke auch Investitionen 
in Höhe von insgesamt über zehn Millionen Euro, bei de-
nen ein Fremdkapitalanteil von 30% grundsätzlich auch 
nichts Ungewöhnliches wäre – aber dieser war eben so 
nicht geplant. 
Aus diesem Grund wurden bereits 2023 zum Teil seit 
Jahrzehnten unveränderte Steuern und Gebühren ange-
passt, zu nennen sind hier die Grundsteuer und die Hal-
lennutzungsentgelte. Im laufenden Jahr werden die Be-
stattungs- und Verwaltungsgebühren folgen. Unlängst 
wurden zudem die Bauplatzpreise angepasst. Diese An-
passungen sind auch deshalb nötig, weil die Gemeinde 
über kurz oder lang keine Zuschüsse mehr bekommen 
wird, wenn die Ausschöpfung der eigenen Einnahme-
möglichkeiten nicht gewissen Mindestanforderungen 
entspricht. 
Eine neue Situation bringt das Haushaltsjahr 2024 in 
steuerrechtlicher Hinsicht: Die Gemeinde ist nun in vie-
len Bereichen umsatzsteuerpflichtig – aber eben teil-
weise auch vorsteuerabzugsberechtigt. Beim Dorfge-
meinschaftshaus Aichelau und auch beim Rosensaal 
können so Vorsteuern in mindestens fünfstelliger Höhe 
gespart werden. 
Der Ergebnishaushalt 2024, in dem der operative Betrieb 
der Gemeinde abgebildet wird, wird mit Erträgen von 
4,28 Millionen Euro und mit Aufwendungen von 6,54 Mil-
lionen Euro gerechnet. Nachdem 2022 bei der Gewerbe-
steuer ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt wurde, 
bekommt die Gemeinde entsprechend der Systematik 
des Finanzausgleichs 2024 deutlich weniger Zuweisun-
gen vom Land und muss gleichzeitig höhere Umlagen an 
Land und Landkreis bezahlen, was zu einem Defizit 
führt. Im Finanzhaushalt, der die Liquidität der Gemeinde 
abbildet, machen sich vor allem die baulichen Investitio-
nen bemerkbar: Von den gesamten Auszahlungen in 
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Höhe von 5,94 Millionen Euro entfallen allein 4,1 Millio-
nen Euro auf investive Maßnahmen. Zur Finanzierung 
muss die Gemeinde ihre Rücklagen weitgehend auf-
brauchen und gleichzeitig noch eine Neuverschuldung in 
Höhe von 2,2 Millionen Euro vorsehen. 
„Wir machen in diesem Jahr weitestgehend nur die lau-
fenden Projekte fertig, neue Dinge werden nur in kleine-
rem Umfang angegangen“ machte Bürgermeister Rein-
hold Teufel deutlich. 1,2 Millionen Euro sind für das DGH 
Aichelau eingeplant, 1,1 Millionen Euro für den Rosen-
Saal. Eine neue Maßnahme ist der Umbau des Lehrer-
wohnhauses, hier sollen Räumlichkeiten für den ab 2026 
geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulbereich geschaffen werden. Hierfür steht 
eine erste Finanzierungsrate von 100.000 € bereit. „Lei-
der lässt das hierfür angekündigte Zuschussprogramm 
nach wie vor auf sich warten“, bedauerte Teufel. Weitere 
125.000 € sind für die Fortsetzung der Schulsanierung 
eingeplant, 138.000 € stehen für einen möglichen An-
schluss des Sportgeländes Pfronstetten an das Wasser-
, Abwasser- und Stromnetz bereit. 200.000 € stehen als 
erste Rate für ein deutlich abgespecktes Nahwärmenetz 
in Pfronstetten bereit, um Schule, Albhalle, Kindergarten 
und Rose mit Wärme zu versorgen. Rund 630.000 € sind 
an Investitionen in die Bereiche Wasser, Abwasser, Stra-
ßen und Breitband geplant, 31.000 € fließen in die Spiel-
plätze. 
Kämmerer Tim Scheible machte in seinem Ausblick 
deutlich, dass aus den Investitionen von heute sich die 
Abschreibungen von morgen ergeben, die im Ergebnis-
haushalt abzudecken sind. Strukturell wäre die Ge-
meinde mit der derzeitigen Einnahmesituation nicht in 
der Lage, weitere Großprojekte wie die Sanierung der 
Albhalle anzugehen. Aus wirtschaftlicher Sicht wären 
deshalb zusätzliche Einnahmen zum Beispiel aus den 
erneuerbaren Energien eine Grundvoraussetzung hier-
für. Der Gemeinderat stimmte dem Planwerk insgesamt 
einstimmig zu. 

Bestuhlung für Veranstaltungsräume ausgewählt 
Die Arbeiten zur Fertigstellung des Dorfgemeinschafts-
hauses in Aichelau und des Bürgersaals Rose in 
Pfronstetten laufen, beide Veranstaltungsräume sollen 
bis Jahresende fertiggestellt sein. Es ist nun an der Zeit, 
die Veranstaltungsmöblierung für beide Veranstaltungs-
räume zu beschaffen. 
Die Gemeindeverwaltung hatte vorgeschlagen, in beiden 
Veranstaltungsräumen die aus dem Vereinsraum der 
Albhalle und dem Dorfgemeinschaftshaus Huldstetten 
bekannten Klapptische im Format 160/70 zu beschaffen. 
Hier sprach sich der Gemeinderat allerdings für die in der 
Albhalle verwendeten Klapptische im Format 160/80 aus 
– um mehr Platz für Deko und Geschirr zu haben. Be-
züglich der Stühle werden wie vorgeschlagen, Holzscha-
lenstühle mit Rundstahlrohr beschafft, wie sie in der 
Albhalle vorhanden sind. Die für den Vereinsraum der 
Albhalle und das Dorfgemeinschaftshaus Huldstetten 
beschafften gepolsterten Stühle haben sich nicht be-
währt, da sie sehr schmutzanfällig und schwer zu reini-
gen sind. Auf Wunsch des Gemeinderats soll allerdings 
auf die sogenannten Reihenverbinder verzichtet werden, 
mit denen die Stühle bei einer Reihenbestuhlung zusam-
mengesteckt werden können. 

Für den Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Aichelau 
ergibt sich unter Berücksichtigung der brandschutzrecht-
lichen Vorgaben für eine Möblierung mit Tischen und 
Stühlen eine benötigte Anzahl von 21 Tischen und (bei 
sechs Stühlen pro Tisch) 126 Stühlen. Sinnvollerweise 
sollten auch für den Vereinsraum Tische und Stühle be-
schafft werden, hier sind unter Berücksichtigung der 
brandschutzrechtlichen Vorgaben maximal sechs Tische 
und 36 Stühle möglich. Insgesamt ergibt das für das das 
DGH Aichelau 27 Tische und 165 Stühle. 
Für den Bürgersaal Rose in Pfronstetten ergibt sich unter 
Berücksichtigung der brandschutzrechtlichen Vorgaben 
eine benötigte Anzahl von 32 Tischen und 192 Stühlen. 
Nachdem für den Bereich der Bühne abhängig von der 
Art der Veranstaltung auch Tische und Stühle benötigt 
werden, werden für den Bürgersaal Rose in Pfronstetten 
insgesamt 34 Tische und 200 Stühle beschafft. 
Insgesamt stehen somit 61 Tische und 365 Stühle zur 
Beschaffung an. Das Auftragsvolumen dürfte bei min-
destens 40.000 – 50.000 € liegen. Die Gemeindeverwal-
tung wird entsprechende Angebote einholen und dem 
Gemeinderat dann einen Vergabevorschlag vorlegen. 

Bebauungsplanverfahren fortgesetzt und eingelei-
tet. 
Gebilligt hat der Gemeinderat den Bebauungsplan „So-
larpark Strählensäcker und Rothbuchenäcker“ in Ai-
chelau, mit dem auf drei Teilflächen mit insgesamt 
13,21 ha PV-Freiflächenanlagen ermöglicht werden sol-
len. Martin Homm vom Architekturbüro Künster erläu-
terte die Planung, die insbesondere eine Eingrünung der 
von der Gemeindeverbindungsstraße her ersichtlichen 
Seite vorsieht. Nächster Schritt ist nun eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung mit gleichzeitiger Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange. Im Entwurf beschlossen wurde der 
Bebauungsplan „Lachenäcker I“ in Aichelau, hier sollen 
Erweiterungsflächen für die Fa. Paravan ermöglicht wer-
den. Gegenüber dem Vorentwurf vom 23.10.2019 wur-
den im Westen Heckenpflanzung anstatt Baumpflan-
zung vorgesehen und die Eingrünung im Westen insge-
samt wurde von 4,50 m auf 7,00 m verbreitert. Hinsicht-
lich der Art der Baulichen Nutzung wurden für die ge-
plante Nutzung unerhebliche Beschränkungen vorge-
nommen, außerdem wurden die Aufnahme von planex-
ternen Ausgleichsmaßnahmen, redaktionelle Anpassun-
gen und Ergänzung der Begründung zu agrarstrukturel-
len Belangen beschlossen. Der beschlossene Entwurf 
wird nun öffentlich ausgelegt. Und schließlich wurde der 
Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Wimsener Straße III“ in Tigerfeld gefasst. Mit 
diesem Verfahren erfolgt die Anpassung des Straßen-
Ausbauprogramms des Bebauungsplans an die tatsäch-
lich vorgenommene Erschließung. Auch dieser be-
schlossene Entwurf wird nun öffentlich ausgelegt. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung des 
Bürgerentscheids am 14.04.2024 

Zur Durchführung des Bürgerentscheids wird bekannt 
gemacht: 

1. Die Abstimmungszeit dauert von 08:00 bis 
18:00 Uhr. 
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2. Die Gemeinde ist in folgende sechs Wahlbezirke ein-

geteilt: 

I Teilort Pfronstetten Rathaus 
II  Teilort Aichelau  Feuerwehrhaus 
III Teilort Aichstetten Rathaus 
IV  Teilort Geisingen Rathaus 
V Teilort Huldstetten Dorfgemeinschaftshaus 
VI Teilort Tigerfeld  Rathaus 

Es wurde ein Briefwahlbezirk gebildet. In den Wahl-
benachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis 
spätestens zum 24.03.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der/die Stimmberechtigte wählen kann. 

3. Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Die auf dem Stimmzettel formulierte Frage muss mit 
Ja oder Nein beantwortet werden. 

4. Jeder Stimmberechtigte hat eine Stimme. Er gibt 
seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel in den vorgesehenen Ja- oder Nein-Fel-
dern ein Kreuz setzt oder die Kennzeichnung des 
Stimmzettels auf sonst eindeutige Weise erfolgt. 

5. Jeder Stimmberechtigte kann – außer in den unter 
Nr. 6 genannten Fällen – nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbe-
nachrichtigung angegeben. 

Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrich-
tigung und ihren amtlichen Personalausweis, Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis, oder 
Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

Jeder Stimmberechtigte erhält beim Betreten des 
Wahlraums den amtlichen Stimmzettel ausgehän-
digt. Der Stimmzettel muss vom Abstimmenden in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden. 

6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Abstim-
mung a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk der Gemeinde oder b) durch Briefwahl 
teilnehmen.  

Wer durch Briefwahl abstimmen will, muss sich vom 
Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wahl-
schein enthält außerdem auf der Rückseite nähere 
Hinweise darüber, wie durch Briefwahl abgestimmt 
wird. 

7. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die 
Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel ei-
nen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die 
Person des Abstimmenden hinweisenden Zusatz 
enthält. 

Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im 
Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung be-
findet sowie bei jeder Kennzeichnung des Stimmzet-
telumschlags. 

8. Der Stimmberechtigte kann seine Stimme nur ein-
mal und nur persönlich abgeben. Eine Ausübung 
des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Stimmberechtigten ist unzulässig (§ 19 Abs. 1 
KomWG). 

Stimmberechtigte, die des Lesens oder Schreibens 
unkundig sind oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von dem Stimmberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Abstimmungsentschei-
dung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Stimmberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht. Außerdem ist die Hilfs-
person zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.  

Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt 
auch ab, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Abstimmungsentscheidung des Stimmbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Abstimmungs-
entscheidung des Stimmberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuchs).  

9. Die Abstimmungshandlung sowie die anschlie-
ßende Ermittlung und Feststellung des Abstim-
mungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Ab-
stimmungsgeschäfts möglich ist. 

Pfronstetten, 28.03.2024 

 
Reinhold Teufel 

Bürgermeister 

 
ABFALLTERMINE 

 

Restmüll Montag, 15.04.2024 
Gelber Sack Montag, 15.04.2024 
Bio-Tonne Montag, 15.04.2024 
Altpapier Montag, 29.04.2024 

Grüngutannahme 
Jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr am Wander-
parkplatz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände) 

Häckselplatz Trochtelfingen 
An der Einmündung der alten Harthauser Straße in die 
Kreisstraße 6738 Richtung Harthausen, Tel. 07124/48-0 
 

Dienstag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag  11.00 bis 18.00 Uhr 
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Erddeponie Kohltal 
Anlieferung Erdaushub nach telefonischer Vereinba-
rung: Herr Schmid, Tel. 0171/3730413 oder 07388/221 
werktags 08.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 17.00 Uhr 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 

 

Tunnelwartung im April mit Verkehrsbehinderungen 
in Reutlingen und Pfullingen 

Im Ursulabergtunnel Pfullingen und im Scheibengipfel-
tunnel Reutlingen müssen an den Sicherheitseinrichtun-
gen routinemäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
durchgeführt werden. Hierfür ist jeweils eine Vollsper-
rung der Ortsumfahrungen notwendig. Um die Verkehrs-
beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wer-
den diese Arbeiten weitestgehend in der Nacht durchge-
führt. 
Der Ursulabergtunnel, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, 
wird von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Donners-
tag, 11. April, bzw. optional Freitag, 12. April 2024, täg-
lich zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Ver-
kehr aus Richtung Reutlingen/Eningen wird über die 
Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lich-
tenstein über den Anschluss der K 6729 (Ortsdurchfahrt 
Pfullingen) geführt.  
Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsum-
fahrung Reutlingen, erfolgt von Dienstag, 9. April, bis 
Freitag, 12. April, sowie von Montag, 15. April, bis vo-
raussichtlich Mittwoch, 17. April, bzw. optional Donners-
tag, 18. April 2024, täglich zwischen 21:00 und 05:00 
Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen 
durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen über die örtliche 
Wegweisung. Für den Zeitraum der Sperrung wird das 
LKW-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen 
aufgehoben.  
Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Weg-
weisungen automatisch angezeigt.  
Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträu-
mig zu umfahren. 
Die feuchte Witterung und der unvermeidliche Einsatz 
von Auftaumittel erhöhen im Winter den Schmutzeintrag 
in Straßentunneln. Dadurch wird die Wahrnehmbarkeit 
der Tunneleinrichtungen vermindert. Zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit sind deshalb Tunnelreinigungen 
notwendig. Alle betriebstechnischen Einrichtungen wer-
den zeitgleich gewartet und defekte Teile dabei sofort 
ausgetauscht. 
 

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den 
klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen kön-
nen im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) 
des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrs-
info-bw.de/Baustellen abgerufen werden. 

 
 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Das kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet:  

Montag:  09.00 – 12.00 Uhr 
  und 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag:  08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch:  09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:  09.00 – 12.00 Uhr 
  und 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:   09.00 – 12.00 Uhr 

Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375 
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de 

Erreichbarkeit des Pastoralteams: 

Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle 
Münsterpfarramt Zwiefalten 
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Mobil 0160-94994902 
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de  

Pater Evodius Miku 
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42 
Tel. 07388 - 9934675 
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de 

Pastoralreferentin Maria Grüner 
Tel. 07373 – 9214324, Mobil 0176 - 55079323 
E-Mail: maria.gruener@drs.de  

Gemeindereferentin Patricia Engling 
Tel. 07373 – 9214325, Mobil 01575 - 3352866 
E-Mail: patricia.engling@drs.de 

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg 
Tel. 07373 – 9205699, Mobil 0178 - 9061124 
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

Sozialstation St. Martin Engstingen 
Hauptstraße 19, Pfronstetten 
Tel. 07388 – 99357-22, T. Belamala  

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsor-
geeinheit Zwiefalter Alb:  

Freitag, 05.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Pfronstetten 
19.00 Uhr Stille Anbetung in Huldstetten 

Samstag, 06.04.2024 
17.00-18.00 Uhr Beichtgelegenheit im Coemeterium im 
Münster Zwiefalten 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Indelhausen 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Tigerfeld 
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Sonntag, 07.04.2024 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Mörsingen 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Hayingen 
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion im Münster Zwie-
falten 
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Aichelau 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ehestetten 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Wilsingen 
17.30 Uhr Dankandacht im Münster Zwiefalten 

Montag, 08.04.2024 – Verkündigung des Herrn 
09.00-10.00 Uhr Beichtgelegenheit im Coemeterium im 
Münster Zwiefalten 
10.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst im Münster Zwiefal-
ten 

Dienstag, 09.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Hayingen 

Mittwoch, 10.04.2024 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Geisingen 
19.00 Uhr Abendmesse in Wilsingen 

Donnerstag, 11.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Aichstetten 
 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 07.04.2024 – 2. Sonntag der Osterzeit – 
Weißer Sonntag 
10.30 Uhr Eucharistiefeier  

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
13.00 Uhr Tauffeier 
 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Freitag, 05.04.2024 – der Osteroktav 
19.00 Uhr Abendmesse  
  (Ottmar Schmid; Josef Buck) 

Mittwoch, 10.04.2024 – der 2. Osterwoche 
17.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
09.00 Uhr Eucharistiefeier  
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Freitag, 05.04.2024 – der Osteroktav 
19.00 Uhr Stille Anbetung 

Dienstag, 09.04.2024 – der 2. Osterwoche 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Mittwoch, 10.04.2024 – der 2. Osterwoche 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Geisingen 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier  
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Samstag, 06.04.2024 – der Osteroktav 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  
  zum 2. Sonntag der Osterzeit 

Donnerstag, 11.04.2024 – Hl. Stanislaus 
19.00 Uhr Abendmesse in Aichstetten 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion 
17.30 Uhr Dankandacht 

Für alle Gemeinden: 

FIRMUNG 2024 
Noch ganz kurz vor Ostern und nach Re-
daktionsschluss der letzten kirchlichen 
Nachrichten hat das Ordinariat Rottenburg 
den Termin des Firm Gottesdienstes be-
kannt gegeben. Diesen geben wir nun 
schnellstmöglich an euch Jugendliche, eure 
Familien und die Gemeinden der Seelsorgeeinheit wei-
ter. 
Am 20. Oktober 2024 um 10.30 Uhr werden wir im 
Münster „Unserer Lieben Frau“ die Firmung feiern kön-
nen. Dazu wird Domkapitular Prälat Dr. Klaus Krämer 
nach Zwiefalten kommen.  

Rückblick auf den Ökumenischen Jugendkreuzweg 
in Tigerfeld 
Mit den Bildern des ökumenischen Jugendkreuzweges 
haben sich am Karfreitag Jugendliche, Erwachsene und 
ältere Menschen an die Leidensgeschichte Jesu erin-
nert. Durch Gebete, Texte und Lieder gelang es den Ju-
gendlichen und dem Chor Lichtblick, eine Brücke bis in 
die Gegenwart zu schlagen. Die Leidensgeschichte Jesu 
– das Leid und die Zerrissenheit dieser Welt miteinander 
zu verbinden und ins Gebet zu nehmen. Die dichte At-
mosphäre war spürbar und erlebbar. Feldsteine und 
auch Blumen konnten während des Gottesdienstes als 
Symbole für Belastung und Freude beim Kreuz abgelegt 
werden. Ein herzliches Dankeschön dem Vorbereitungs-
team und den zahlreichen Jugendlichen aus vielen Orten 
unserer Seelsorgeeinheit, die hier mitgewirkt haben.  

 

Patricia Engling, Gemeindereferentin 
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Pfarrer Schmieg hat bis 07.04.2024 Urlaub. 
Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer Dietelbach in 
Auingen. Telefon: 07381/ 2838 
E-Mail: pfarramt.auingen@elkw.de  

Der Wochenspruch zu Quasimodogeniti lautet: 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder-
geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten."  
1. Petr 1,3 

Glauben, nicht wissen 
„Ich glaube nur, was ich sehe“, sagen viele. Was ich mit 
dem Verstand fassen kann, was ich begreifen kann, nur 
das hat Bestand. Auferstehung? Das passt da nicht hin-
ein. Auch viele Jünger konnten die Botschaft von der 
Auferstehung Jesu zunächst nicht glauben.“ 
 

Wo war der Beweis? Wo die logische Erklärung? Der 
erste Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) erzählt 
davon, wie Jesus den Zweiflern und Skeptikern entge-
genkam, sich anfassen ließ und gemeinsam mit ihnen 
aß. So konnten sie später auch glauben, was sie nicht 
sahen: die unsichtbare Gemeinschaft mit Christus. 
Schon jetzt haben Christen Anteil an seinem, dem neuen 
Leben. Darf man das glauben? „Selig sind, die nicht se-
hen und doch glauben“, sagt Jesus. 
(aus „Kirchenjahr evangelisch“) 

Donnerstag, 04.04.2024 
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sport-
heim in Hayingen mit Gemeindereferentin Patricia Eng-
ling zum Thema Glück 

Sonntag, 07.04.2024 – Quasimodogeniti 
10:15 Uhr Gottesdienst in der Katharinenkirche in Hayin-
gen 

Montag, 08.04.2024 
19:00 Uhr Chorprobe im evang. Pfarrhaus in Zwiefalten 

Mittwoch, 10.04.2024 
15:30 Uhr Konfis 
16:00 – 17:00 Uhr Die öffentliche Bücherei im evangeli-
schen Gemeindehaus in Hayingen hat geöffnet. 
 

 

Samstag, 06.04.2024 
09.00 - 12.00 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 07.04.2024 – Quasimodogeniti  
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
anschließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
Pfr. A. Laack, Orgel: E. Nisch, Opfer: Telefonseelsorge 

Mittwoch, 10.04.2024 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 
Meidelstetten 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 

Donnerstag, 17.04.2024 
ab 09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus AC 

Samstag, 13.04.2024 
09.00 - 12.00 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 14.04.2024 – Miserikordias Domini 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
anschließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
Prädikant, Orgel: E. Nisch, Opfer: Eigene Gemeinde 

Einladung der Kirchengemeinde Bernloch/Meidels-
tetten zum Familientreff am 7. April 
15.00 Uhr Familientreff im Gemeindehaus in Meidelstet-
ten  
siehe auch Kirchengemeinde Bernloch/Meidelstetten 

Wort zur Woche: 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-
ren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. 
1. Petrus 1,3 
 
 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 14 vom 04.04.2024 Seite 11 
 

 

 

Pop-Konzert / Waking Up - Konzert des LAKI-Pop-
Chors 

Münsingen. Auf seiner diesjährigen Konzerttour gastiert 
der Laki-PopChor am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der 
Martinskirche Münsingen. Unter dem Motto "Waking Up" 
wird der LAKI-PopChor ein vielseitiges Programm aus 
groovigen Gospels, stimmungsvollen Pop-Balladen, 
Lobpreisliedern sowie Gemeindeliedern präsentieren. 
Der Chor und die souveräne fünfköpfige Live-Band ste-
hen unter der Leitung von Hans-Joachim Eißler. Der 
LAKI-PopChor ist der Landeskirchliche Pop-Chor im 
Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Durch ver-
schiedene Projekte und zahlreiche Konzerte im ganzen 
Land hat sich der Chor in der christlichen Gospel-Pop-
Szene fest etabliert. Er begeistert durch sein professio-
nelles Auftreten, mit seinem einzigartigen Chorsound 
und einem vielseitigen Repertoire zum Zuhören und Mit-
singen. 
Als Vorgruppe singt der Jugendchor des Kirchenbezirks 
Bad Urach-Münsingen unter der Leitung von Pop-Be-
zirkskantor Johannes Weller. 
Der Vorverkauf läuft bereits. Nummerierte Eintrittskarten 
zu 15 und 12 € (ermäßigt: 12 € und 9 €; Schüler: 8 € und 
6 €) sind in der Buchhandlung Finkeria, Uracher Straße 
1, 72525 Münsingen erhältlich. Karten können dort auch 
telefonisch bestellt werden (Tel. 0 73 81 / 92 15 39) und 
liegen an der Abendkasse bereit.  
Außerdem gibt es unter https://www.kirchenmusik-on-
line.de/muensingen die Möglichkeit der Onlinereservie-
rung. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die ab 
19.15 Uhr geöffnet ist. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 

 

 

  

Abt. Aichstetten 

Übung Freitag, 05.04.2024, 20 Uhr 
 

 

Voranzeige: 

Die Albdorfmusikanten Pfronstetten sammeln am Sams-
tag, 04.05.2024 wieder Alteisen und alte Autobatte-
rien. 
Größere Mengen und Maschinen bitte vorher bei Simon 
Herter (Handy: 0172 / 1718080 ab 18 Uhr) oder bei ei-
nem aktiven Musiker des jeweiligen Teilortes anmelden. 

Nicht mitgenommen werden Kühlschränke und Gefrier-
truhen, ebenfalls dürfen keine Druckbehälter (Feuerlö-
scher, etc.) in die Container. Felgen können nur unbereift 
entsorgt werden. Ölfässer müssen ganz entleert und ge-
reinigt sein. 
Bei alten Motoren und Getrieben muss das Öl ebenfalls 
abgelassen sein. 
 

Bitte das Alteisen ab 9:00 Uhr gut sichtbar an den Stra-
ßenrand stellen!!  

Albdorfmusikanten Pfronstetten e.V. 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 
05.04.2024 um 19:30 Uhr im Vereinsraum der Albhalle 
statt. Dazu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
recht herzlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandteams 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastungen 
6. Bericht des Dirigenten und Jugendleiters 
7. Wahlen 
8. Wünsche / Anträge / Sonstiges 

 

Anträge und Wünsche können gerne mündlich oder 
schriftlich bei der Vorstandschaft Simon Herter / Denis 
Rudolf, Kettenacker Straße 30, 72539 Pfronstetten, 
Tel: 07373/9154898 abgegeben werden. 

Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins der Albdorfmusikanten Pfronstet-
ten statt. 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Bericht des Vorstandes 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastung Entlastungen 
6. Wahlen 
7. Verschiedenes 
8. Schlusswort 
 

Anträge und Wünsche können gerne mündlich oder 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden Wolfgang Fischer, Am-
selweg 12, 72513 Inneringen abgebeben werden. 
 

 

TSV Pfronstetten e.V. 
www.tsv-pfronstetten.de 

 
 

ZUMBA fitness – Neuer Kurs beim TSV 

Tanz-Fitness-Workout 
 

ZUMBA fitness sorgt für Muskelaufbau, 
Muskeldefinition, Konditionsverbesserung, 

stärkt das Herz-Kreislauf-System und verbrennt jede 
Menge Kalorien. 
 

 ohne Vorkenntnisse – Neuzugänge können jeder-
zeit einsteigen 
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 für alle, die Spaß an Bewegung haben 
 mitzubringen sind: leichte Sportkleidung, Sport-

schuhe, Handtuch, Getränk 
 

Termin: montags von 19.00 – 20.00 Uhr 
in der Albhalle in Pfronstetten 

Kursbeginn: 08.04.2024 (10 Einheiten) 
 

Ihr könnt gerne auch einfach mal zum Schnuppern kom-
men. 
 

Kursgebühr: Vereinsmitglieder 20,00 € 
Nichtmitglieder  40,00 € 

Instruktor: Thomas Renner 
Anmeldung: Telefon 07373 1334 
 

Abteilung Fußball  

C-Junioren  
SGM Hay./Pfron./Zwie. I : SGM Oberstetten I 5:0 

D-Junioren 
SGM Unlingen I : SGM Hay./Pfron./Zwie.  1:2 

Die nächsten Spiele des TSV Pfronstetten e.V. 

Fr, 05.04.24  
18:00  C-Junioren 
SGM Seekirch : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 

Sa, 06.04.24  
11:00  C-Juniorinnen 
TSV Pfronstetten : TSV Ofterdingen 
 

13:30  C-Junioren 
SGM Hettingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. I 
 

15:00  A-Junioren  
SGM Hay./Pfron./Zwie. : SGM Krauchenwies 

So, 07.04.24  
11:00  B-Junioren 
SGM Hay./Pfron./Zwie. I : SGM FV Veringenstadt 
 

11:00  Frauen   
SG Öpfingen : TSV Pfronstetten 
 

13:00  Herren  
SV Hülben II : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 
 

15:00  Herren 
FC Dottingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. III 
  

15:00  Herren 
SV Hülben : SGM Hay./Pfron./Zwie. I 

Mi, 10.04.24  
19:30  Herren 
TSG Münsingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. I 

Do, 11.04.24  
19:00  Herren 
TSG Münsingen II : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 
 

 

Rücknahme Kinderleihhäs!! 
Da der Termin vom 09.03.2024 verschoben werden 
musste, steht der neue Termin fest am 

Samstag 06.04.2024 von 14.00-15.00 Uhr im Narren-
heim! 

Sandra Gimmini 
Pressewart 
 

 

Frühlingsblütenwanderung des Schwäbischen Alb-
vereins 
Am 07. April 2024 findet unsere Frühlingsblütenwande-
rung statt. 
Treffpunkt hierfür ist um 13.15 Uhr am Parkplatz der 
Albhalle in Pfronstetten, von da aus werden wir in Fahr-
gemeinschaften nach Emeringen fahren. 
Die Wanderstrecke beträgt ca. 6,0 km und führt uns von 
Emeringen über das Braunseltal durch wildromantisches 
Gebiet an der Donau entlang nach Rechtenstein und von 
dort aus über wundervolle Aussichtspunkte wieder zu-
rück nach Emeringen. 
Die reine Wanderzeit beläuft sich auf ca. 2,5 Std. mit 
leichten Steigungen, festes Schuhwerk und gegebenen-
falls Wanderstöcke werden empfohlen. 
Nichtmitglieder und Gäste sind wie immer herzlich will-
kommen mitzuwandern. 
 

Auf einen wunderschönen Wandermittag mit euch freut 
sich Wanderführerin Beate Heinzelmann 

Ausflug 
Wegen Terminüberschreitungen müssen wir unseren 
diesjährigen Ausflug, nicht wie im Jahresprogramm auf-
geführt, auf den 
 

28.04.2024 
 

vorverlegen. 
 

Ausflugsziel: 
Schloß Sigmaringen mit Führung 
Campus Galli mit Führung 

Anmeldungen bei: 
Raach Klaus Tel. 07388/496 
Böhm Hans Tel. 07388/286 
 

Nähere Informationen folgen. Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen! 

Hans Böhm 
 

Gegenwind Pfronstetten 

 
 
 

Einladung zur Bürgerinformation: 

Am kommenden Sonntag, den 07.04.2024 bieten die 
Bürgerinitiativen aus Geisingen, Aichelau und Pfronstet-
ten von 10:00 – 12:00 Uhr im Narrenheim die Möglichkeit 
zur Information bzgl. dem anstehenden Bürgerentscheid 
sowie den Einspruchsmöglichkeiten beim Regionalver-
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band. Gerne erläutern wir im persönlichen Gespräch un-
sere Beweggründe, warum wir es ablehnen, Gemeinde-
flächen für Windkraftanlagen zu verpachten und warum 
wir unsere Heimat lebenswert erhalten wollen.  
 

Ein zusätzlicher Informationsabend zum Bürgerent-
scheid findet am Donnerstag, den 11.04.24 um 
20:00 Uhr im Narrenheim statt.   
 

Weitere Informationen sowie die Einspruchsmöglichkei-
ten beim Regionalverband sind auf unserer Homepage 
www.gegenwind-pfronstetten.de zu finden. 
 

 

Rot-Kreuz-Altkleidersammlung an unseren Sammel-
stellen: jetzt am Samstag, 06.04.2024 
Nächsten Samstag von 10.00 – 13.00 Uhr können Sie 
Ihre Altkleider und Schuhe bei uns abgeben und zwar bei 
 

Familie Herter in Tigerfeld, Aichstetter Str. 12 
Familie Treß in Aichelau, Franz-Arnold-Str. 32 
Familie Spinner in Huldstetten, Kirchstr. 36 
 

Dort steht während dieser Zeit ein Anhänger für Ihre Klei-
derspende bereit. Die Kleider und Schuhe bitte getrennt 
in Kunststoffsäcken abgeben.  
 

Bitte keine „gelben Säcke“ und keine 120 Liter Säcke 
verwenden und außerdem nur gut erhaltene Altklei-
der und Schuhe, wenn noch tragbar, paarweise. 
Sie können dann sicher sein, dass Ihre Kleiderspende zu 
100 % dem DRK Zwiefalten-Pfronstetten zugutekommt. 

 

 

 

Männergesangverein 
Aichstetten e.V. 

Gegründet 1924 
 

 

Einladung zur außerordentlichen Generalversamm-
lung am 16.04.2024 
Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung 
am Dienstag, den 16.04.2024 im Feuerwehrhaus in 
Aichstetten. 
 

Beginn 19.30 Uhr. 

Vorgesehene Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Tagesordnung 
2. Wahlen 
3. Schlusswort 
 

Ihr Männergesangverein Aichstetten 
gez. Andreas Waidmann 
 

 

Schützenverein Zwiefalten 1929 e. V. 
 

Ergebnisse Osterschießen 2024 
Mit 74 Teilnehmern beim diesjährigen Osterschießen 
konnten wir noch einmal die guten Teilnehmerzahlen 
vom letzten Jahr deutlich steigern. In allen Altersklassen, 
egal ob jung oder alt, gab es mehr Schützen. Besonders 
freuten wir uns über die jungen Nachwuchstalente, die 
sich wieder ohne Altersbegrenzung am Lichtgewehr ver-
suchen konnten. 

Die besten Gastschützen: 
1.) Koch, Frank  
2.) Walter, Marcus  
3.) Galster, Nadine  

Die besten Vereinsschützen: 
1.) Rapp, Robert  
2.) Rapp, Andreas  
3.) Fritzsche, Timo  

Die besten Großkaliberschützen: 
1.) Schnitzer, Volker  
2.) Rapp, Andreas  
3,) Burgmaier, Martin  
 

Die gesamten Ergebnislisten mit Einzelergebnissen und 
Ringzahlen finden sich auf www.schuetzenverein-zwie-
falten.de  
 

 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Der VdK OV Trochtelfingen und OV Hohenstein la-
den ein zum Thema Tipps & Tricks zum Schutz ge-
gen Betrüger am Telefon. 
Am 19.04.24 im Saal Gaststätte Lamm in Steinhilben. 
Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei. 
Bitte anmelden wegen Platzbegrenzung bis zum 
15.04.2024 bei Wolfgang Demmerer, Tel.07124 92214 
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Täglich liest und hört man von Abzocke am Telefon. 
Nicht immer kann man die Absichten der Täter von vorn-
herein durchschauen und kann deshalb schnell Opfer 
werden als gedacht. Wie schützt man sich vor falschen 
Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern? 
Dazu sollte man die Maschen und Tricks der Täter ken-
nen. Der Referent der Prävention des Polizeipräsidiums 
Reutlingen, Gerd Hartmann wird auf die Arbeitsweise 
der Täter und auf Möglichkeiten der Vorbeugung zu den 
Themen “Betrug am Telefon-Falscher Polizeibeamter, 
Schockanruf und Enkeltrick. 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de  
Wolfgang Demmerer, Tel.: 07124 92214 
Michael Christen, Tel.: 0177 7677875 
 

 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, Tel.: 0711 
9791-4580,E-Mail: vkl@landvolk.de 

Bergtour im Tannheimer Tal in Österreich 
Der Verband Katholisches Landvolk bietet allen Wander-
freunden unter der Leitung von Manfred Mader und Ma-
rianne Mader von Sa 22. – So 23.06.2024 eine Bergtour 
auf die Landsberger Hütte an.  
Um 08:00 Uhr starten wir auf dem Parkplatz der Neuner-
köpflebahn (1.097 m). Unser erstes Ziel ist das Neuner-
köpfle (1.864 m). Von hier wandern wir vorbei an der 
Sulzspitze und Schochenspitze auf die Lachenspitze 
(2.126 m). Mit einem herrlichen Ausblick auf die umlie-
gende Bergwelt und auf gleich 3 Seen (Lache, Traual-
psee und Vilsalpsee) werden wir belohnt. Von der La-
chenspitze steigen wir ab zur Landsberger Hütte. Hier 
sind für uns Schlafplätze im Matratzenlager reserviert. 
Bei einem gemütlichen Abendessen lassen wir den Tag 
ausklingen. Nach dem Frühstück verlassen wir die 
Landsberger Hütte in Richtung Schrecksee. Vorbei an 
verschiedenen Gipfeln überschreiten wir am Kirchen-
dachsattel den Grat und steigen ab zum Schrecksee 
(Bademöglichkeit für Unerschrockene). Nach einer 
Pause steigen wir zum Jubiläumsweg auf und gehen un-
terhalb von Knappenkopf, Kugelhorn und Rauhhorn, bis 
wir zum Vilsalpsee absteigen und zurück nach Tannheim 
wandern. Es gibt keine gefährlichen Passagen, jedoch 
ist Erfahrung im Hochgebirge, Trittsicherheit, Schwindel-
freiheit und Kondition für 6-7 Stunden Gehzeit erforder-
lich. Die Tour ist für Kinder ab ca. 12 Jahren geeignet.  
Kosten inkl. Übernachtung (Matratzenlager), Frühstück 
und Abendessen:  
DAV-Mitglieder: Erwachsene € 78 / Kinder € 43 
Nicht-Mitglieder: Erwachsene € 90 / Kinder € 55 
Anmeldung bis Fr 07.06.2024 bei vkl@landvolk.de oder 
unter 0711 9791-4580. Teilnehmerzahl begrenzt. 

Die Quellen deiner Kraft - Selbstwert stärken und Ge-
fühle klären  
Der Verband Katholisches Landvolk bietet unter der Lei-
tung von Marion Betz (Kunsttherapeutin) in geschützter 
Atmosphäre einen Schreib- und Mal-Workshop für 
Frauen von Sa 11.05. – So 12.05.24 im Johann-Baptist-
Hirscher-Haus, 72108 Rottenburg a.N. an.  
In diesem Seminar für Frauen jeden Alters geht es da-
rum, den eigenen Lebensweg 
liebevoll zu betrachten und passende neue Ziele zu fin-
den oder frühere, unverwirklichte Ziele neu anzugehen. 

Im Alltag nehmen wir uns wenig Zeit zum inneren Sortie-
ren – dieser Kurs bietet die Möglichkeit, in achtungsvoller 
Atmosphäre den Kompass neu auszurichten.  
Die erfahrene Referentin gestaltet die Übungen humor-
voll und spielerisch.  
Den inneren Reichtum tatsächlich sehen und erleben zu 
können, geht mit keiner Methode so leicht wie mit der 
Kunsttherapie. Zusätzlich entstehen in den einfachen 
Schreibübungen der Bibliotherapie berührende Texte, 
die dir innere Klarheit bringen. 
Durch die reichhaltige Kombination mit weiteren 
Coachingmethoden sind wertvolle Erkenntnisse quasi 
„unvermeidbar“ und können in den Alltag mitgenommen 
werden. 
Die Teilnehmerinnen werden sich u.a. mit folgenden 
Themen beschäftigen: 
Passt das noch oder kann das weg? Welche Werte mei-
nes Familiensystems sind wertvoll und welche passen 
nicht mehr zu mir? 
Nein ist ein ganzer Satz: Sich Abgrenzen ohne schlech-
tes Gewissen, statt geben bis zur Erschöpfung. 
Hier stehe ich – ich kann auch anders! Wann es besser 
ist, weiter zu gehen, statt stehen zu bleiben. 
Muss es immer schwer sein? Spaß und Leichtigkeit ein-
laden statt im Grübelkarussell die immer gleichen Run-
den drehen. 
Was wäre, wenn ich mich nicht ändern müsste? Entde-
cke deinen angeborenen inneren Reichtum und deine 
Kreativität. Eine neue Sicht auf dich selbst.  
Webseite der Referentin: www.Mal-Weise.de 
Keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Kosten: € 320,- Malmaterial, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten inklusive.  
Anmeldung bis Fr 19.04.2024 bei vkl@landvolk.de oder 
unter 0711 9791-4580. Teilnehmerzahl begrenzt. Min-
destteilnehmerzahl: 4. 
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Wir suchen eine gelegentliche Aushilfe 
für unseren Pferdestall in Pfronstetten. 
Misten und Füttern (morgens und/oder 
abends) teilweise auch am Wochen-
ende. 
 

Arbeitseinsatz und Bezahlung nach Ab-
sprache. 
 

Reitanlage Brühlwiesen 01788684314 
 

 

 

 

Beilagenhinweis: 

Dieser Ausgabe liegt ein Flyer des DRK Ortsvereins 
Zwiefalten-Pfronstetten bei. 
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